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eingeschränkten Hochachtung von Herrn Professor Max Huber darf der
Hinweis auf seinen Zeitungsartikel und die Zitierung einer allfälligen
Möglichkeit für uns nicht entscheidend sein, denn Herr Professor Max
Hüber führt selber wörtlich aus: „Dieser Weg führt, da ein dahinzie-
lendes Gesetz oder allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dem Refe-
rendum offenstünde, mit Sicherheit über eine Volksabstimmung. Betrach-
tet man die jetzige Auslegung des Verfassungstextes als diesem gleich-
wertig, als dessen integrierenden Bestandteil, dann wäre allerdings nur
die Partialrevision möglich".

Das ist auch die Auffassung des Bundesrates.
Wir empfehlen Ihnen deshalb Ablehnung der Motion von Roten und

dafür Annahme der Motion der Kommission. Wir sind überzeugt, dass
wir damit dem Frauenstimmrecht einen besseren Dienst erweisen, als
wenn die Motion von Roten angenommen würde.

Abstimmung« n
Für den Antrag der Kommission

(Kenntnisnahme in zustimmendem Sinn) 128 Stimmen
Dagegen 11 Stimmen
Für Annahme der Motion der Kommission

(Verfassungsrevision) 85 Stimmen
Dagegen 56 Stimmen

President: La proposition eventuelle Grendelmeier tombe par suite
de cette rotation.
Für den Antrag Nicole (Frauenbefragung) 13 Stimmen
Dagegen 70 Stimmen
Für Annahme der Motion von Roten (Gesetzesrevision) 8 Stimmen
Dagegen 114 Stimmen

An den Ständerat

Pully, den 16. August 19

Herrn Bundespräsident von Steiger
Bern.

Herr Bundespräsident,
Vor einigen Tagen erhielt ich das stenographische Bulletin der Na-

tionalratssitzung vom 13. Juni, an welcher die Motion betreffend Ein-
führung des Frauenstimmrechts behandelt worden ist. Gestatten Sie mir,
im Hinblick auf spätere Zeiten, eine kleine persönliche Bemerkung zu
Ihrem Votum anzubringen.

Sie haben erklärt, dass es in Ihrer politischen Laufbahn als Bundes-
rat nie vorgekommen ist, dass man einen Verband zu einer parlamentari-
sehen Kommissionssitzung zugelassen und zu Worte habe kommen lassen.
Diese Tatsache dürfte darauf zurückzuführen sein, dass während der
Kriegsjahre die ordentliche Gesetzgebung so gut wie ausgeschaltet war.
Es ist auch leicht verständlich, dass Männerverbände bei Kommissions-
beratungen nicht besonders angehört werden müssen, weil sie als Aktiv-



bürger selbst in den Räten vertreten sind. Für Frauen, die kein Mit-
spracherecht haben, liegt die Sache grundsätzlich anders, und es ist ihrer
besonderen Stellung wiederholt Rechnung getragen worden, wenn es sich
um Bundesgesetze bandelte, die sie besonders betraf.

So wurde den Frauen für die Dauer der parlamentarischen Behand-
lung des Familienrechts im ZGB. eine eigene Vertretung im Nationalrate
gegeben. Wenn ich nicht irre nahm Herr Nationalrat Dr. Silbernagel
jeweilen die Wünsche und Anregungen einer unter dem Vorsitz von
Helene von Mülinen arbeitenden Kommission entgegen und vertrat diese
im Parlament.

Anders bei den Beratungen zum Schweizerischen Strafgesetze. Dies-
mal wurden die grossen Frauenverbände aufgefordert der nationalrät-
liehen Kommission ihre Forderungen betreffend Schutz der Frauen und
Jugendlichen selbst vorzubringen. Die Verbände ordneten daher anfangs
der 20ger Jahre eine Frauendelegation mit den nötigen Instruktionen
ebenfalls nach Lugano ab: Frau S. Glättli für den Bund schweizerischer
Frauenvereine, Fräulein Emma Hess für den Verband zur Hebung der
Sittlichkeit, Melle M. Hahn für den Verein der Freundinnen junger Mäd-
chen und ich selbst für den Schweiz. Verband für Frauenstimmrecht.
Wir bekamen ein bis zwei Stunden Zeit, um unsere Wünsche vorzubrin-
gen. Den Beratungen wohnten wir nicht bei.

Es scheint mir, dass mit diesem Vorgehen den Frauen nicht nur
eine Höflichkeit erwiesen werden sollte, sondern dass es einem Gebot
der Billigkeit entspricht, wenn diejenigen, die ein Gesetz oder eine Mo-
tion besonders betrifft auch selbst angehört werden, solange sie kein
eigenes Mitbestimmungsrecht haben. Ich hoffe daher, dass das Vorgehen
der nationalrätlichen Kommission auch im Ständerate und bei anderen
Beratungen über Gesetze, die für uns von besonderer Bedeutung sind,
fortgesetzt werden wird, und ich wäre Ihnen zu grossem Danke ver-
pflichtet, wenn Sie die Herren Kommissionspräsidenten in diesem Sinne
orientieren wollten.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, den Ausdruck
meiner vorzüglichen Hochachtung.

A. Leuch.

Zermatt, den 24. August 1951.

Frau Bundesrichter A. Leuch
1, chemin Val d'Or

Pully-Lausanne
Sehr geehrte Frau Bundesrichter,

Ihr Brief vom 16. August 1951 ist mir ins Wallis nachgesandt worden.

Ich möchte vorausschicken, dass ich seinerzeit sowohl gegenüber
Herrn Nationalrat Wiek wie gegenüber Herrn Ständerat Picot die Mei-



A. Z.
Zürich 49

nung geäussert habe, dass die Vertreterinnen des Frauenstimmrechts-
Verbandes an die Kommissionssitzungen eingeladen werden sollten. Das
wird für die ständerätliche Kommission zweifellos auch geschehen.

Im übrigen danke ich Ihnen für die Mitteilungen über die Mitwir-
kung der Frauen bei früheren Beratungen bestens.

Meine Bemerkung, es sei „mir in meiner ganzen politischen Lauf-
bahn als Bundesrat noch nie vorgekommen, dass man einen Verband
zu einer parlamentarischen Kommissionssitzung zugelassen hat und dass
der Verband dort zum Worte kam" bezog sich auf eine unpassende
Behauptung des Herrn Nationalrat Peter von Roten, die ich im folgenden
hier wiedergebe:

55 * * ' *

Nun glaube ich, dass man an und für sich sagen könnte, diese
Frage sei ein Mönchsgezänk oder in concreto ein Juristengezänk.
Dem wäre so, wenn sich nicht daraus zeigen würde, wie diese
Frage vom Departement, das allerdings „wichtigere" Sachen zu
bearbeiten hat, und offenbar zu wenig von den Verbänden unter
Druck gesetzt worden ist, nicht mit dem nötigen Verständnis
in die spezielle Frage, um die es sich hier handelt, bearbeitet
worden ist. "
(betreffender Passus ist von mir unterstrichen)

Hätten die Vertreterinnen des Frauenstimmrechtes in ihrer Eingabe
an den Nationalrat aufgeführt — wie es sich eigentlich gehört hätte —
wo überall schon bei parlamentarischen und ausserparlamentarischen
Kommissionen die Frauen zugezogen wurden und heute noch zugezogen
werden, dann hätten zweifellos Ihre Beispiele in dieser Liste auch figu-
riert. Ich hätte sie dann sicher auch angeführt, was die betreffende Stelle
im Votum des Herrn von Roten nur noch sonderbarer hätte erscheinen
lassen.

Die Billigkeit hätte verlangt, anzuerkennen, wie sehr wir uns immer
wieder bemühen, Frauen zur Mitarbeit heranzuziehen, wo sich nur Ge-
legenheit dazu bietet. Das war nicht nur zur Zeit des Herrn Nationalrat
Silbernagel so.

Aber ich bin umso glücklicher, meine Liste nun auch noch mit den
von Ihnen erwähnten Beispielen ergänzen zu können.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrichter, den Ausdruck
meiner vorzüglichen Hochachtung.O Ö

E. v. Steiger

PedaA4/on : L. L/ecdc/7, Peööergs/rcsse 33, Zar/cd 37, 7We/oa 26 05 44
/csero/e an: A Moos, ßacddrac/lrere/, Zün'cä-/3öagg, dcTrers/eins/r. /55, TW. 56 70 37
Vcme/dacgec von hôoncen/ec a. .4dressdaderangen erôetec on: /oca P/c Aca/mcnn

öädmers/rcsse 26, Zan'cO 6, 7e/e/on 262/74
Posß/iediAon/o des Praaens/im/nrecOtsvere/as Zän'c/z TVo. V/// 74/5/


	Herrn Bundespräsident von Steiger : Bern ; Frau Bundesrichter A. Leuch : Pully-Lausanne

